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Hiermit bestätigen wir

Herrn Rechtsanwalt
Stefan Stallbaum

an dem Online.Seminar:

FAMILIENRECHT
,,Abänderung im Familienrecht"

20. Juli2021 (09.30-12.15 Uhr)

Themenübersicht:

Abänderung von Gerichtsentscheidungen / Abänderung von Vergleichen /
Sonderfall (nachträgliche) Befristung / Präklusionsfallen i

Neue Rechtsprechung (u.a. BGH NJW 2021 ,1752)

Referent:
Andreas Frank

Direktor des Amtsgerichts Cuxhaven
(Familienrichter)

zweieinhalb (2,5) Zeitstunden

teilgenommen zu haben. Bei dem Seminar handelte es sich um eine Fortbildung im Sinne von $ 15
der Fachanwaltsordnung. Bei diesem Online.Seminar war die Interaktion des Referenten mit
den Teilnehmer*innen sowie der Teilnehmer*innen untereinander während der Dauer der
Veranstaltung sichergestellt. Der Nachweis der durchgehenden Teilnahme wurde erbracht
($ 15 Abs.2 FAO) und protokolliert.

Empfingen, den 20. Juli 2021 GJI
Gesellschaft für Juristen-lnformation mbH
Monika Engelhardt-Jung
(Geschäftsführerin)

t^.qdlüror\q

Empfingen, den 20. Juli 2021 GJI 
Gesellschaft für Juristen-Information mbH 
Monika Engelhardt-Jung 
(Geschäftsführerin) 

0 GJ Gesellschaft für 
Juristen-Information 

TEILNAHME-ZERTIFIKAT 

Hiermit bestätigen wir 

Herrn Rechtsanwalt 
Stefan Stallbaum 

an dem Online.Seminar: 

FAMILIENRECHT 
„Abänderung im Familienrecht" 

20. Juli 2021 (09.30-12.15 Uhr) 

Themenübersicht: 

Abänderung von Gerichtsentscheidungen / Abänderung von Vergleichen / 
Sonderfall (nachträgliche) Befristung / Präklusionsfallen / 

Neue Rechtsprechung (u.a. BGH NJW 2021, 1752) 

Referent: 
Andreas Frank 

Direktor des Amtsgerichts Cuxhaven 
(Familienrichter) 

zweieinhalb (2,5) Zeitstunden 

teilgenommen zu haben. Bei dem Seminar handelte es sich um eine Fortbildung im Sinne von § 15 
der Fachanwaltsordnung. Bei diesem Online.Seminar war die Interaktion des Referenten mit 
den Teilnehmerinnen sowie der Teilnehmerinnen untereinander während der Dauer der 
Veranstaltung sichergestellt. Der Nachweis der durchgehenden Teilnahme wurde erbracht 
(§ 15 Abs. 2 FAO) und protokolliert. 


